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Lockere Sprüche oder interpretierbare Aussagen sind 
vor, während und nach dem Spiel zu unterlassen.

Anweisungen während des Spiels sollten in ganzen und 
kurzen Sätzen gegeben werden. Keine harschen 
Einzelworte.

Eine Höflichkeitsfloskel zu Beginn oder am Ende des 
Satzes macht sich im Allgemeinen sehr gut! Sprecht die 
Spieler, Trainer und Offizielle so an, wie ihr gerne 
angesprochen werden würdet.
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Wir sollten so souverän wie möglich auftreten bzw. 
wirken. Lange Diskussionen, Belehrungen mit 
erhobenem Zeigefinger oder auch Schreiereien über eine 
gewisse Distanz wirken nicht souverän. Achtet auf die 
Angemessenheit eurer Reaktionen !

Der Bitte um Eintragungen auf dem Spielbericht ist, 
wenn es sich um rassistische oder menschenverachtende 
Vorkommnisse handelt, auch dann Folge zu leisten, 
wenn das Vorkommnis nicht selbst wahrgenommen 
wurde. In diesen Fällen ist ein entsprechender Hinweis 
(Name, Verein des Beschwerdeführers) mit 
aufzunehmen.
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Hat ein Verein in der Halbzeitpause einen berechtigten 
Gesprächsbedarf mit dem Schiedsrichter (z.B. drohende 
Eskalationen im Zuschauerbereich, Anwesenheit eines 
gewissen Störerpotenzials etc.), so sollte diese 
Erörterung im Beisein des anderen Vereins erfolgen.

Vor dem Spiel sollte ein Ansprechpartner des 
Heimvereins erfragt werden, falls Störungen von außen 
zu erwarten sind. Es sollten vor dem Spiel 
Verabredungen für den Ernstfall getroffen werden. Die 
Handlungsrichtlinien gegen Rassismus sind absolut 
verbindlich und so umzusetzen !
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Anwesende zuschauende Schiedsrichter sollten sich 
gegenüber Dritten jeglichen Kommentars zur Leistung 
des amtierenden Schiedsrichters enthalten ! Sollte 
Kommentare werden in der Regel interpretiert und von 
Dritten zum eigenen Nutzen verwendet.

Anwesende zuschauende Schiedsrichter sollten dem 
amtierenden Schiedsrichter bei außergewöhnlichen 
Ereignissen hilfreich zur Seite stehen und sich ggf. als 
Zeuge zur Verfügung stellen! Keine Äußerungen zu 
Dritten, die die Vorkommnisse betreffen!

Bei relevanten Vorkommnissen ist möglichst sofort der 
Schiedsrichteransetzer bzw. ein Mitglied des 
Schiedsrichterausschusses zu informieren.


